Merkblatt Erwerbstätige betreffend Personen im Asylbereich

· Asylsuchende 
(Ausweis N)

· Vorläufig Aufgenommene 
(Ausweis F)

· Anerkannte Flüchtlinge 
(Ausweis B)

1. Personen, die zum Asylbereich gehören und einen Stellenantritt oder Stellenwechsel beabsichtigen
Dieses Merkblatt gilt nur für Personen, die im Rahmen eines Asylverfahrens in die Schweiz eingereist sind. Stellenantritt und Stellenwechsel sind bewilligungspflichtig.

2. Voraussetzungen: 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.bfm.admin.ch
Asylsuchende (Art. 43 AsylG).

Asylsuchende dürfen während der ersten drei Monate nach dem Einreichen eines Asylgesuchs keine Erwerbstätigkeit ausüben. Die Bewilligung erlischt nach rechtskräftigem negativen Asylentscheid bzw. nach Ablauf der Ausreisefrist. Es wird nur eine unselbständige Erwerbstätigkeit innerhalb des Zuweisungskantons bewilligt. Bedingung:

· Gesuch des Arbeitgebers

· Inländervorrang (Meldung der Arbeitsstelle beim RAV)

· Einhaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen

Vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge (Art. 64 und 65 VZAE)

Vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlingen wird die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und der Stellenwechsel grundsätzlich bewilligt. Es gibt keine Einschränkung betreffend Inländervorrang und Zuweisungskanton. Bedingung:

· Gesuch des Arbeitgebers (an die entsprechende Migrationsbehörde im Kanton)

· Einhaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen

3. Folgende Unterlagen/Dokumente sind dem Gesuchsformular B1 beizulegen:

· Original Ausländerausweis

· Arbeitsvertrag

4. Abgabeort des Gesuchs mit Beilagen

Gesuche sind bei der Migrationsbehörde des Arbeitskantons einzureichen.

Juni 2008 / Amt für Arbeit, Migration, St. Antonistrasse 4, 6061 Sarnen / Migration@ow.ch / Tel: +41 41 666 66 70

